
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Großherzoglich-Badische Staatszeitung. 1811-1816
1816

13.6.1816 (Nr. 163)



Großyerzogktch Badische
Staats - Zeitung .
Rro . 165 . Donnerstag , den 15 . Tun . 1816 .

Deutschland .
Se . Maj . der König von Würtemberg haben , ver¬

möge Rescripts vom 6 . d. und eines von Ihnen sanktio -
nirken Statuts , ein allgemeines Staatsfchuldenamorlissa -
lionsinstitut , unter der Direktion einer eigenen Kommis¬
sion angesrdnet und fundiret ; zum Präses dieser Kom¬
mission, und Chef deS Kassenverwaltungkbüreau ist der
Staalsrath v . Dünger ernannt .

Nach öffentlichen Blättern werden , zufolge eines zwi¬
schen dem Kurfürsten von Hessen und dem Fürsten von
Thurn und Taxis abgeschlossenen Vertrags , vom i . Jul .
an alle Posten in den kurhess. Landern unter fürstl . thurn
und taxische Regie kommen.

Vermöge einer unterm r . d. zu Hannover erschiene¬
nen kön . Verordnung soll am i8 . d . im ganzen König¬
reich der Jahrestag der glorreichen Schlacht bei Waterloo
gegiert werden .

Der regierende Herzog von Anhalt - Dessau ist am
Ly. Mai in Pyrmont eingetroffen, um sich^daselbst des
Bades zu bedienen .

Am 5 . d. ist Mde . Catalani in Hamburg angekom¬
men , nachdem sie zu Hannover am 2 . noch einmal im
Opernhause , und am z . , zum Besten der dortigen Armen ,in der Neustädter Hof - und Stadlknche sich hatte hören
lassen. Am 6 . gab sie mit dem glänzendsten Erfolge ihr
erstes Konzert zu Hamburg .

Frankreich .
Der feierliche Einzug der Herzogin von Berry in die

Hauptstadt wird , nach den neusten Pariser Blättern ,am 16 . d . Nachmittags 4 Uhr statt haben . Die von' dem Könige ernannten vier Zeugen bei der am 17 . vor sich
gehen sollenden Vermählung sind , dcm Vernehmen nach,Gras Barthclemy , für die Pairskammer , Hr . Bellark ,für die Kammer der Deputirten , der Marschall Herzog

von Belluno , für die Arme « , und Hr . Deseze , für den
Kaffationsgerichtshof .

Am 6 . d . ist Graf Barral , ehemaliger Erzbischof
von Tours , Senator und Großalmosenirer der ersten
Gemahlin Bonaparte 's , zu Paris an einem Schlagflusse
im 70 . Jahre seines Alters gestorben .

Am 8 . d . Abends nach 8 Uhr endigten dir öffentli - -
lichen Verhandlungen in dem Prozeß des Gen . Bon -
naire und dessen Adjutanten Mietton . Die Richter ent¬
fernten sich , um über das zu fällende Urtheil zu berath -
schlagen . Sie waren noch am y . d . um 6 Uhr Morgens
versammlet , ohne gesprochen zu haben .

Das Zuchtpolizeigericht zu Dijon hat einen Geistli¬
chen , Namens Pitois , der hinsichtlich der Unverlezlichkeit
der Nationalgüterverkäufe die Gemüther zu beunruhigen
und zweifelhaft zu machen gesucht hatte , zu ijahrigem
Grsangniß , 50 Franken Geldstrafe , den Prozeßkostrn rc .
verurtheilt .

Am 8 . d. standen die zu 5 v . h . konsolidirten Fonds
zu ZysT , und die Bankaktien zu noi £ Fr .

O e s t r e t ch .
Am 5 . d . früh um 6 Uhr sind Se . Maj . der Kaiser

unter dem Donner der Kanonen und Paradirung des
sämtlichen Militärs von Innsbruck nach Salzburg ab-
gereiset .

Am 4 . d . ist der engl . Minister Morier über Triest
zu Wien angckommcn .

Beschluß des gestern abgebrochenen k . k. Patents :
ll . Abschnitt . Verrichtungen der Bank und
Anstalten , welche zum Behufe derselben
eingesezt werden . § . 16 . Die Nationalbank wird
in ihrer Eigenschaft einer zur unmittelbaren Einlösung
des Papiergeldes bestimmten Zettelbank : s) Die Einlö¬
sung des Papiergeldes nach den in einem besond. rn Pa¬
tente festgesezteii Modalitäten besorgen ; b) zum Behuf «
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- er Einlösung Banknoten ausgeben , jedoch nie mehr,
als zu diesem Zwecke nach dem angenommenen Verhält¬
nisse erfordert werden ; c) die Verwechslung der Bank¬
noten in Metallmünze cinleiten ; d ) das eingelöste Pa - ^
picrgeld von Zeit zu Zeit vertilgen , tz . 17 . Dieser Be¬
stimmung zufolge wird dieselbe : a) Die Erzeugung und
Ausstellung von Banknoten besorgen ; b) die zur Einlö¬
sung des Papiergeldes gewidmeten Metallmüiizvorräthe
.Übernehmen, und zur Dotirung der Auswechslungskasse
verwenden ; c) nachstehende Kassen bilden und in Wirk¬
samkeit setzend eine zur Verwahrung und Verrechnung
ihrer gesamten Zuflüsse ; eine , welche die Papiergeld¬
rinlage » zu übernehmen , und dafür «Heils Banknoten ,
theils Bescheinigungen zur Erhebung von Obligationen
Hinauszugoben hat ; eine zur Verwechslung von Bank-
noten gegen Münze , und von Münze gegen Banknoten .
H . 18 . Die Banknoten werden von der Bank und in ih - '
rem Namen in Beträgen von 5 , 10 , 25 , 50 , ico , 500
und ioco Gulden ausgestellt . Sie sind Anweisungen
auf feie Bank , welche verpflichtet ist , dieselben auf Sicht
dem Besitzer , wenn er es verlangt , nach dem Nennwer -
the in vollwichtiger , nach dem Konvcntionssuße ausge¬
prägter Silbermünze auszuzahlen . § . 19 . In Absicht
auf den Umlauf erklären Wir die Banknoten für ein
durch die Gesetze anerkanntes und begünstigtes Zahlungs¬
mittel. Zm Privatvcrkehre findet kein Zwang zur An¬
nahme derselben statt ; sie werden jedoch in mehrern Ab¬
gaben und Zahlungen an den Staat ausdrüklich gefor¬
dert , und bei allen öffentlichen Kassen nach ihrem Nenn -
beirage für feine Silbcrmünze angenommen werden.
§ . 20 . Aufdie Nachahmung oder Verfälschung der Bank-'
noten werden dieselben Strafen gesezt . welche gegen die
Verfälschung des Papiergeldes verhängt sind . § . 2 .1 .
Dir Summen in Konventionsmünze , welche die Staats¬
verwaltung der Einlösung des Papiergeldes gewidmet hat ,
werden ohne Anspruch auf eine Vergütung oder Zurük-
zahlung an die Ban? abgefsrhrt werden. Die leztere
wird dir auf diesem Wege eingegangene Baarschaft als
Depositum unter der Sperre der Direktoren verwahren,
und die Auswechlungskassen von Zeit zu Zeit mit Ver¬
lagen versehen . § . 22 . Die Kasse , bei welcher die Ver¬
wechslung der Banknoten in KonvenLionsmünze geschieht ,
wird auf Verlangen auch gegen den Erlag von Konvcn-
tionsmünze den gleichen Betrag in Banknoten hinaus¬
geben. § . 23 . Das im Wege der Einlösung eingeflos-
srne Papiergeld darf in keinem Falle mehr ausgegeben ,
sondern muß als ein unangreifbares Depositum verwahrt,
upd von Zeit zu Zeit , in Gegenwart von Abgeordneten

-der Bank und der von Uns bestimmten Kommissäre, ver¬
nichtet werden. ■§ . 24 . Die für die Bankaktien einge¬
henden Papiergeldbeträge werden ebenfalls vertilgt , und
die Bank erhält dafür von der Finanzverwaltung Obli¬
gationen , welche mit 21 Perzent in Konventionsmünze
verzinket « nd-efl. Die Zinsen dieser Obligationen wer¬
den , ko wie der nach Abzug der Regiekosten bei derBank-
verwauung sich ergebende Gewinn , als Prämie unter die
Aktionäre verthciit . § . 25 . Die Aufzahlungen in Kon-

ventionsmunze , welche als Zuschuß bei den Aktienein-
lagen zu leisten sind , werden für die Bank den künfti¬
gen Fonds zu ihrem Eskontogeschäft bilden . In der Ei¬
genschaft einer Eskontobank wird das Bankinstitut zueben der Zeit , wo nach Erhebung der ersten tausend Ak¬tien die Nationalbank in das Eigenthum und in die
Verwaltung der Aktionäre übergeht , in Wirksamkeit
treten . ,§ . 26 . In der Eigenschaft einer Eskontobank
wird , die Nationatbank Wechsel und andere kaufmänni¬
sche Effekten solider Handelshäuser mit Banknoten eS-
konriren , deren Zahl mit dem für das Eskontogeschäft
bestimmten Fonds und den eingelösken Getdeffekten in
Uebereinstimmung gesezt , und deren Reatisirung beiten
Verwechslungskaffen der Bank auf Sicht nach ihrem vol¬
len Nennwerthe in konventionkmasig ausgeprägter Sil¬
bermünze vollkommen sicher gestellt seyn muß . § . 27.Der engere Bankausschuß , welcher sich durch die Wahl
der Aktionäre zu bilden hat , wird , nebst dem Reglement
für die künftige Verwaltung der Bank , zugleich die nä¬
hern Bestimmungen für die Eskontirung , in so weit es
sich dabei um den Zinsenfuß , um die Erreichung der er¬
forderlichen Sicherheit für die Bank , und um dir übri¬
gen Modalitäten bei dem Eskontirungsgeschäft Handelt,
vvrzuschlagenhaben . § ■28 . Die wirkliche Konstttuirung
der Eskontokasse und Las Beginnen der Operationen der¬
selben , wird zu den weitern Einleitungon des Bankaus»
schussks gehören , und von der Bank nachträglich zur
allgemeinen Kenntniß gebracht werden . § . 29 . Da der
Fonds der Nationatbank ausser demjenigen , was von der
Staatsverwaltung an dieselbe überlassen wird , durch
50,000 Aktien gebildet werden soll , so wird die Bank so
lange fortfahren , Einlagen zu übernehmen , bis diese
Anzahl von Aktien erhoben seyn wird . § . 30 Zu Hy-
pothekaranlehen wird die Bank erst dann schreiten , wenn
ihre Verrichtungen zur Einlösung des Papiergeldes und
ihre Eskontogefchäfte bereits im völligen Gange find,und wenn fie dazu hinreichende entbehrliche Münzvor «
räche besizt . Sie wird in diesem Falle aus Realitäten
gegen pupillarische Sicherheit Darlehen in Konventions -
wünze erfolgen . § . 31 . Mit dem Bankinstitute wird
der für die neu auszustellenden Obligationen gebildete
Tilgungsfonds in Verbindung gesezt . Der Tilgungs¬
fonds wird Anfangs von den einstweilen eingesezten Di¬
rektoren , in der Folge aber von den institukmäsigenVor¬
stehern der Bankgesellschaft verwaltet , und es wird in
dieser Absicht sogleich eine besondere Tilgungskaffe auf¬
gestellt werden . H . 32 . Die Finanzverwaltung wird der
Bank unverzüglich eine Urkunoe über den Bezug einer
jährlichen Rente von einer Million Gulden in Konven-
lionsmünze für den Tilgungsfonds übergeben , und diese
Summe in gleichen monatlichen Raten an die Bank ab -
führen . § . 33 . Die Bank wird diese Einnahme des
Tilgungsfonds durch die Tilgungskasse zur Einlösung der
gusgeqebenen Obligationen auf der öffentlichen Börse
verwenden lassen , und sich über den anzunehmenden Ein-
lösungävreis von Zeit zu Zeit mit der Finanzvcrwaltung
rinverstehen. Die Zinsen der ungelösten Obligationen
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wachsen dem Tilgungsfonds zu , und sind auf dieselbe

Art , wie die dem leztern versicherte Einnahme , zu ver¬

wenden . h . Z4 - Die Kosten des Bankinstituts werden

bis zur Ueberlragung deffeiben an die Aktionäre von dem

Staate getragen , nach erfolgter Uebcrgabe aber aus

dem Gewinne der Bank zu bestreiten seyn . Die bei der

ersten Gründung dabei angestelltcn Beamten werden nur

so lange dabei verwendet , bis die Bankgcscllscdaft selbst

die Besetzung der Steile » vornehmen kann . III . Ab -

schl , irr . Rechte und Verbindlichkeiten der

Nationaidank . § • 35 . Die pnvilegitte National¬

baak wird allein daS Recht besitzen , Banknoten auszu -

fertigen und auszugeben , mit welchen von Seite des

Staates die im § . 19 angeführten Begünstigungen ver¬

bunden sind , und welche , ausser den baaren Münzbe¬

standen der Bank , noch durch eine Lpezialhypothek auf

die gesamten Bergwerke des Staates aus besonderer Vor¬

sorge sichergestellt werden . § . 36 . Damit die disponi¬

blen Münzvorrälhe der Bank für die dersilbcn obliegen¬

den Verrichtungen und für den Vorthcil des Publikums

ungeschmälert bleiben , wird die Finanzverwaltung für

die in die Staatskassen einfließenden Banknoten von der

Bank keine Verwechslung in Münze verlangen . § . 37 .

Es ist keiner andern Gesellschaft gestattet , eine Eekonlo -

anstait zu errichten . Die Nationalbank hat allein das

Recht , Fckialbankanstalten oder Cskontokaffen da , wo

es ihr nüzlich scheint , nach Unserer vorläufigen Gc -

nehmignng einzuletzen . § . 38 . Der aus den Operatio¬

nen der Bank entspringende reine Gewinn wird ein aus -

schließendes Eigenthum dieselben , und cs soll davon bei

jedem Rechnungsabschlüsse die , nach dem zu verfassenden

Bankreglement , den Aktionärs zu verabreichende Divi¬

dende erfolget werden . § 39 . Die Bank ist berechtigt , den

fünften Theil der jährlichen Renke des Tilgungsfonds zur

Einlösung der der Eekontobank für die Aktieneinlagen über¬

gebenen Obligationen zu verwenden . Die Einlösung wird

in der Art geschehen , daß jedesmal für ivo Gulden Kon¬

ventionsmünze , welche die Bank erhält , 200 Gulden in

perzentigcn Obligationen von der Schuld des Slaa -

tes abgeschrieben werden . DteSummen . wclchedieBank

durch diese Zurükzahlung erhält , werden einen Theil

ihres Reservefonds bilden , und können zur Eskontirung
oder Hypothekardarlehen verwendet , dürfen aber nicht

unter die Aktionäre veitheilt werden . § . 40 Die Bank

besizt endlich das Recht , den Verfälschern ihrer Bank¬

noten nachzuforschen , und die Behörden zur Hindanhal -

tung und Bestrafung der Verfälschungen aufzufordern .

§ . 41 . Die Bank ist besonders verpflichtet , ihre Bank¬

noten zu keinen andern , als den in dem gegenwärti¬

gen Patente bestimmten Zwecken , und nie ohne sorgfäl¬

tige Rüksicht auf ihre disponiblen Münzvorrälhe und

vollkommene Sicherheit ihres Werthes auszugeben .

Sie ist aufs strengste gehalten , die ausgegebenen Bank¬

noten jederzeit auf Verlangen der Inhaber derselben gegen

Konventionsmünze nach ihrem Nominialwerthe zu ver¬

wechseln . Und so wie es der Bank freistcht , unter die¬

sen Bedingungen die ihr angewiesenen Mittel in ihrer

größten Ausdehnung zu benutzen , so hasten dagegen auch

die Aktionäre mit dem ganzm Betrage ihrer Einlagen für

die richtige und ununterbrochene Sicherstellung der Bank¬

noten . IV . Abschnitt . Verhaltniß der Na¬

tionalbank zur Staatsverwaltung . § . 42 .

Die Nationatbank ist ein privilegirtes Privatinslitut ,
welches unter dem besondern Schutze der Staatsverwal¬

tung steht , und nur seine erste Einrichtung von dem

Staate erhält . § . 43 . Die Angelegenheiten der Bank

werden von der Bankdirektion im Namen der ganzen

Bankgeseüschaft selbstständig , jedoch unter dem Vorbe¬

halte der Verantwortlichkeit gegen die Aktionäre , und

in so fern es sich um die Befolgung der Statuten han¬

delt , auch gegen die Staatsverwaltung geleitet . § . 44 .

Den Bankvircktoren wird ein von Uns zu bestimmender

Kommissär zur Seite stehen , welcher jedoch weder aufdie

Leitung der Geschäfte im allgemeinen , noch auf irgend
einen Zweig ihrer Gcbahrung insbesondere , e >nen bela¬

chenden oder entscheidenden Einfluß zu nehmen hat , son¬

dern nur das Organ ist , durch welches Wir Uns die

Ueberzeugung verschaffen , daß die Bankgesellschaft sich,
den Statuten und ihrer Bestimmung gemäß , benimmt .

§ . HZ . Er wird jedesmal den Berarhungen , welche ge¬

halten werden , beiwohnen , jedoch über keinen Gegenstand
der Verhandlungen eine Stimme geben . Er hat alle

schriftlichen Ausfertigungen , welche jm Namen der Bank¬

direktion erlassen werden , Bekanntmachungen , Rech¬

nungsabschlüsse u . dergl . Akte vorläufig einzusehen , und

ist berechtigt , von den Hülssbehvrden oder Kaffen der

Bank affe Aufklärungen zu verlangen , welche er zur Er¬

füllung seiner Bestimmung für nothwendig erachtet .

46 . Wenn unser Kommissär eine von der Bank be¬

schlossene Masregel den Statuten nicht angemessen , oder

mit dem Interesse des Staates im Widerspruche findet ,

so hat er sich gegen die Ausführung derselben schriftlich

zu erklären , und zu verlangen , daß hierüber mit der

Verwaltungsbehörde , in deren Gebiet die MaSregel ein¬

greift , vorläufig das Einvernehmen cröfnet werde ,

tz 47 . In Verhinderung Unseres Kommissars wird ein

Stellvertreter desselben seine Funktionen übernehmen .

§ , 48 . In Gegenständen , welche die Administration der

Nationalbank nach ihren Statuten betreffen , und den

Einfluß der Staatsverwaltung erheischen , sezt sich die

Bankvircklion mit dem Finanzministerium in Korre¬

spondenz , und befolgt die Rathschläge derselben , wenn

sie den Bankstatuten gemäß sind . § . 49 . In denjenigen

Gegenständen , welche sich auf die Auslegung der Sta¬

tuten , auf Streitigkeiten zwischen den Gliedern der

Bankgesellschaft und der Bank , und auf die innere Dis¬

ziplin dieses Institutes beziehen , wird der obere Ge¬

richtshof nach vorläufiger Rüksprache mit dem Finanz¬

ministerium zu entscheiden haben . § . 50 . In den Ge¬

schäften mit Privaten , wenn es dabei nicht um dir Auf¬

legung der Bankstatuten zu thun ist , steht die National -

ba »k unter dem ordentlichen Richter , und zwar unter dem

niederöstreickifchen Landrechtc . Gegeben rc. Wien , den

i . Jun . 181Ü . ( Folgen die Unterschriften .)
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Am 5 . d . wurde der Wiener Kurs auf Augsburgzu 30 if Uso , und zu 299 zwei Monate nvtirt ; die Kon -vmltonsmünzr stand zu 309 ! - (Abends 6 Uhr zu 315 ) .

P r e u s s e n .
Nachrichten aus Berlin in verschiedenen öffentüchenBlattern melden : Am Zk . Mai war unstrs hochverehrtten Fürsten von Hardenberg 66 . Geburtstag , den unserguter und gerechter König auf eine äusscrst gnädige undrührende Art durch ein eigenhändiges Glükwünschungs -schreiben und durch die Ucbersendung einer gelungenenKopie seines Pcrtraits nach dem Gerardschcn Origi -nalgemälde verherrlichte . — Auch in der Stadt wür¬de in manchem frohen Zirkel dieser Tag feierlichbegangen , und in einem derselben soll von einerbedeutenden Person folgender Toast ausgebracht wordenseyn : Möge cs dem Fürsten - Staatskanzler gelingen ,seine ruhmvolle Lausbobn mit der Einführung der wie¬derholt versprochenen Verfassung *u krönen , so einenSieg über Willkür und Gesezlosizkcit zu gewinnen ,und ein Palladium zu hinterlaffen , welches das Ba -terland für die Ewigkeit gegen alle Stürme schüzt !— Doktor Merkel ist von Riga hierher zmükgckommen ,und wird am 1 . Jul . , vereint mit Professor Gubitz , ein «Zeitschrift , unter dem Titel „ Ernst und Scherz, " oder :„ Der alte Freimüthige, " und mit dem Motto : „ Für Wahr¬heit , Recht und guten Geschmak, "

herausgeben . — Esfind seit kurzem hier mehrere Schweden von Range an -gekowmen , die ihr Vaterland verlassen haben . Unterihnen dcsintet fick der Baron Friedr . Ruuth , dem manbekanntlich den Kammerherrnschiüssel und den Schwert¬orden abgenommcn . Andere minder bekannte schwedisch «Flüchtlinge sind zu Kopenhagen angelar .gt . Weder dieHamburger noch die dänischen Zeitungen geben über die¬sen Punkt die nvlhi'ge Aufklärung .
Türkei .

Schiffernachrichten aus der Levante zufolge wäre inAlexandria und Eairo die Pest auf di« verheerendste Artausgebrochen . Selbst viele der angesehensten fränkischenFamilien sollen ein Opfer der Seuche geworden seyn.Die neulich erwähnte Sage von einem Aufstande inBucharesi hat sich nicht bestätigt .

lMannheim . ( Anzeige . ] Wir können dem musikali¬schen Publikum die erfreuliche Kunde geben , daß die Einladun¬gen zu einem musikalischen Vereine , die wir vor einiger Zeitausgehen ließen , sowovlbicr , als in den benachbarten Städ¬ten Heidelberg , Worms und Spcier mit Wärme und Liebe für

kenden Musikfreunde ist bis 200 gestiegen .Dieser Verein , der sich non nun an den rheinischen Musik -vercin nennen wird , bestimmt den ly . Jun . d . I . , den fürDeutschlands Rettung merkwürdigen Jahrestag , zur Auffüh¬rung der Schöpfung von I . Haydn in dem hiesigen Schau¬spielhause . Die Gesellschaft wird es sich angelegen seyn lassen ,diesen Tag für die Liebhaber der Kunst zu einem Tag der Freudezu machen.
Obgleich die Musikliebhaber der benachbarten Städte ausihre eigene Rechnung di« Reise hierher machen, so veranlaßtdas Unternehmen dennoch bedeutende Auslagen , zu deren De¬ckung es nöthia ist , von den Zuhörern einen Eintrittspreisbezahlen zu lassen , welcher jedoch so gering wie möglich be¬stimmt werden wird .

„
Mit Bewilligung der Großherzogl . Hoftheatrr -Jntendancedürfen wir hiermit die Anzeige verbinden , daß zur Verherr¬lichung dieses Mustkfestes den folgenden Tag nach der musi¬kalischen Aufführung de« Vereins eine große Oper gegebenwerden wird .
Auswärtige Musikfreunde , welche der Aufführung der Schö .pfung beiwohnen wollen , und eine Loge für sich zu haben wün¬schen , belieben sich mit ihrer Bestellung an Hrn . Theaterkas¬sier Türk dahier zu wenden .Die Herren Logen-Jnhaber , welche für diesen Tag ihreLogen zu behalten gesonnen sind , werden ersucht , solches den¬selben bis zum 14. l . M . gefälligst wissen zu lassen , um aufdie Anfragen der Fremden zeitig genug antworten zu können .Mannheim , den 2 . Jun . 1816.

Der Ausschuß des rheinischen Musikverei'nS.
Karlsruhe . ( M,e ß w a a re n. 3 Dominique Saviy ,von Mannheim , hält die hiesige Messe mit sein . n gewöhnlichenMaaren , als : Barometern , Thermometern , Brandtwein .- ,Syrup - , Salz - , Bittiol - , Scheidewaffcr - und andern ' Waa¬gen ; Brillen , Ferngläsern von aller Art ; Galanterie , Quin -caillerie und mebrern Artikeln ; ferner ist bei demselben gutes ,ächtes Mannheimer Wasser , nämlich doppelter Kümmel undAnis , zu haben . Seine Boutique , No . 21 , ist in der mittler »Reihe , der neuen Kirche gegen über .

Karlsruhe . ( Meßwaaren . ) Silberacbeiter Kurz ,aus Stuttgart , besucht die hiesige Messe zum erstenmal mit sei¬nen telbst fabrizirten Silberwaaren ; er empfiehlt sich einer ho¬hen Noblesse und dem geehrten Publikum bestens . Er hat seineBoutique im Mittlern Gang . '
Karlsruhe . ( Gesuch . ) Es wird in einer der erstenStädte der Schweiz in eine Konditorei ein Gehülfe gesucht.Nähere Auskunft erkheilt dus Staaks -Aeitungs Kowptoir .
Karlsruhe . (Anzeige . ) In der Amalienstraße No . 7,bei Müller , ist Pariser Stiefelwichse ist Büchsen , und Engl .Wichse in Bvuteillen , billigen Preises zu h den.
Mühlburg . ( Empfehlung . ) Der FärbermeisterJakob Frey in Mühiburg hat seine Färberei vollständig ein¬gerichtet , so daß er nun jedermann nach Wunsch bedienen undbefriedigen kann ; er verspricht gute und baldige Bedienung undbillige Behandlung .

Da mit dem i . Jul . l . I . ein neues Semester beginnt , so bittet man , die An - und Abbestellungen noch imLaufe dieses Monats gefälligst zu machen ; -Abbestellungen werden nur alle Halbjahre , neue Anbestel»lungezi aber jederzeit angenommen ; mit Anfang Jul . kann man keine Abbestellung mehr «nnehmen Manbittet auch alle löbl . Postämter , darauf Rüksicht zu nehmen .Zugleich ersucht man , alle Reste für Insertionen in möglichster Bälde gütigst portofrei rinzusenden .Den 6 . Jun . 1816 .

Großherzogl . Bad . Staatö -Zeitungs -Komptoir .
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